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Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit 

Spezialtransporten (abnormal loads) 
 
Anbei einige wichtige Informationen rund um Spezialtransporte: 
 

- Alle Verschiffungen von Fahrzeugen mit Abmessungen, welche die „normalen“ 
Dimensionen überschreiten, müssen vom jeweiligen Hafen und der Reederei auf 
technische Machbarkeit überprüft werden (siehe Formular im Anhang). 

 
- Um die technische Durchführbarkeit zu prüfen, sind zumindest die folgenden Daten 

zwingend erforderlich: Länge, Breite, Höhe, Gesamtgewicht, Anzahl der Achsen, 
Abstände zwischen den Achsen sowie die jeweiligen Achslasten. Großteils ist auch 
eine Zeichnung (seitliche Ansicht und/oder Draufsicht) des beladenen Fahrzeugs 
notwendig. 

 
- Die Verschiffung von Fahrzeugen welche nicht Gummibereift sind (jegliche Arten 

von Kettenfahrzeugen) muss im Vorfeld mit der Reederei geklärt werden – die 
meisten Reedereien haben zumindest spezielle Vorschriften für die Verschiffung 
solcher Fahrzeuge, oder lehnen die Verschiffung aus technischen Gründen ab. 

 
- Der Versender hat spezielles Augenmerk auf die Verladung und die Sicherung der 

Ladung am Fahrzeug zu achten – die Ladung muss „seemäßig“ verpackt bzw. 
gesichert sein, um auch den Belastungen der Fährüberfahrt stand zu halten. 

 
- Jedes Fahrzeug das mit einer Fähre verschifft wird benötigt geeignete Laschpunkte, 

um seemäßig an Deck gesichert zu werden. Eine Verschiffung ohne ausreichende 
Anzahl an Laschpunkten liegt in der Verantwortung des jeweiligen Lademeisters oder 
Kapitäns. 

 
- Die Reederei behält sich vor, jederzeit und kurzfristig ohne vorherige Ankündigung 

Fahrpläne, die eingesetzten Schiffe oder auch Verladeinrichtungen zu ändern. Davon 
sind auch bereits bestätigte Buchungen betroffen, speziell problematisch ist dies bei 
geänderten Rampenneigungen oder auch wenn die Gewichtsbelastung der 
Schiffseigenen Rampe nun die zulässige Grenze überschreitet. 

 
- Generell gilt, dass immer der Kapitän des Schiffs die Letzte Entscheidung trifft, ob ein 

Fahrzeug zur Verschiffung zugelassen wird oder nicht.  
 
 
 
Nachstehend finden Sie unser Standardformular zur Überprüfung der technischen 
Durchführbarkeit einer Verschiffung: 
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ABNORMAL LOADS CLEARANCE REQUEST 

Dimensionen und Gewichte 
 

Bitte füllen Sie alle Felder mit den entsprechenden metrischen Daten aus: 
 

 

Company name TSF Transport Austria 
Vehicle No  Fax contact 

no 
0043 7614 71771 685 

Intended date of 
shipment  

 Time  

 

VEHICLE DETAILS 
 

Route  
Gross weight  Length  

Height  Width  
 

NUMBER OF AXLES 
 

Tractor Unit  Trailer  
 

NUMBER OF WHEELS & WEIGHT PER AXLE 
 

 No. Wheels Weight  No. Wheels Weight 

Axle 1   Axle 6   
Axle 2   Axle 7   
Axle 3   Axle 8   
Axle 4   Axle 9   
Axle 5   Axle 10   
 

AXLE SPACINGS 
 

Axle 1 to 2  Axle 6 to 7  
Axle 2 to 3  Axle 7 to 8  
Axle 3 to 4  Axle 8 to 9  
Axle 4 to 5  Axle 9 to 10  
Axle 5 to 6  Axle 10 - 11  

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Ground clearance, rear steering, air suspension etc  
 
 
 
 

 
 


